

	
		
			
					[image: ]
					[image: ]
				
		
		
		
			
				Jetzt spenden!
				Spenden
			
		
			
				
				
				
				
			
		

	




	
			
					Organisation

					
							
									Über uns
								
	
									Institut für juristische Intervention
								
	
									Themen & Länder
								


					
				
	
					Arbeitsschwerpunkte

					
							
									Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung
								
	
									Wirtschaft und Menschenrechte
								
	
									Border Justice
								
	
									Klimagerechtigkeit
								


					
				
	
					Medien

					
							
									Presse
								
	
									Newsletter
								
	
									Veranstaltungen
								
	
									Glossar
								
	
									Publikationen
								


					
				
	
					Kontakt

					
							
									Training
								
	
									Jobs
								
	
									ECCHR Connect
								
	
									Kontakt
								
	
									Impressum
								
	
									Datenschutz
								


					
				

	
		
		
			
  [image: Twitter]
  [image: Facebook]
  [image: Instagram]
  [image: Youtube]
  [image: LinkedIn]
  [image: Spotify]


						
			










				

				
				
				
				
								
			

			
			DE
EN
ES



		

		
		
			

		

	




    

            
                
                
                    



                
                
                    

    



                
                

    
        

	
	

	
		
			
					
						
  
      Kolumbien – Bewaffneter Konflikt – Sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt
    

					
	
							
									
  
      Fall
    

								
						
	
							
  
      Kontext
    

						
	
							
  
      Zitate
    

						
	
							
  
      Dokumente (2)
    

						
	
							
  
      Presse (1)
    

						
	
							
  
      Partner
    

						
	
							
  
      Glossar (4)
    

						
	
							
  
      Themen (3)
    

						
	
							
									
  
      Weitere Fälle (8)
    

								
						
	
						
  
      Karte
    

					


			
		
		
			
			
				
					Sexualisierte Gewalt im kolumbianischen Konflikt

					Ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof

				

				
  
      Kolumbien – Bewaffneter Konflikt – Sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt
    


				
				
					
						Vergewaltigung als Vergeltung, sexuelle Übergriffe als Mittel zur Unterdrückung, Stigmatisierung als Ausdruck militärischer Macht: Das waren weder vereinzelte noch zweitrangige Verbrechen im bewaffneten Konflikt in Kolumbien.

Allein 2014 wurden im Schnitt jeden dritten Tag zwei Frauen vergewaltigt. Doch kaum ein Fall sexualisierter Gewalt führte bisher zu einer Verurteilung – schon gar nicht, wenn die Täter der Armee angehörten.

					

				
			
			
			
			
				
					
							
  
      Fall
    


						
				
					
						Der kolumbianische Staat verwehrt den Frauen Schutz vor sexualisierten Verbrechen und den Zugang zu Recht, die er laut nationaler und internationaler Gesetze gewährleisten muss. Deswegen hat das ECCHR mit den kolumbianischen Organisationen Sisma Mujer (Sisma) und Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) im April 2015 eine Strafanzeige (communication) gegen Kolumbien beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag eingereicht. Die Organisationen fordern die Anklagebehörde des Gerichts auf, Ermittlungen gegen kolumbianische Tatverdächtige aufzunehmen.

					

				
			
				
			
			
				
					
  
      Kontext
    


					
					
						Für die Strafanzeige haben das ECCHR, Sisma und CCAJAR 36 exemplarische Fälle von sexualisierter Gewalt zwischen 2002 und 2011 untersucht. Ihr Fazit: Sexuelle Übergriffe im bewaffneten Konflikt sind keine Einzelfälle, sondern Teil der Militärstrategie und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Straflosigkeit der Militärs ist fast uneingeschränkt. Die Organisationen fordern, dass die Anklagebehörde des IStGH ihren eigenen Vorgaben genügt, da sie 2014 in einem Grundsatzpapier eine „Genderperspektive“ und eine „Genderanalyse“ für alle Stufen ihrer Arbeit angekündigt hat. Die drei Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass Ermittlungen des IStGH letztlich auch den Friedensprozess in Kolumbien stärken können.

					

				
			
			
			
			
				
			
			
				
					
  
      Zitate
    



					
  
  
    	
	
	


  
  
  
    
      
      
        Wenn Kolumbien nicht in der Lage oder nicht willens ist, die Straflosigkeit sexualisierter Gewalt gegen Frauen zu beenden, muss der IStGH eingreifen, so sieht es das Römische Statut für das Weltstrafgericht vor.

        Wolfgang Kaleck
Generalsekretär


      

    
      
      
        Ein unabhängiges und unparteiisches Vorgehen des IStGH kann weiteren Verbrechen vorbeugen.

        Luis Guillermo Pérez Casas
Präsident CCAJAR


      

    
      
      
        In Kolumbien gibt es zwar Gesetze und Maßnahmen, um die sexualisierte Gewalt gegen Frauen zu beenden, doch der Staat wendet sie nicht angemessen an.

        Claudia Mejía Duque
Direktorin Sisma Mujer
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              Internationaler Strafgerichtshof (IStGH)

            
            
              
                
                    
                        Vor dem Internationalen Strafgerichtshof werden Kernverbrechen des Völkerstrafrechts (z. B. Kriegsverbrechen) verhandelt.
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              Sexualisierte Gewalt

            
            
              
                
                    
                        Als sexualisierte Gewalt bezeichnet man aggressive Handlungen mit geschlechtlichem Bezug. Sexualisierte Gewalt ist die kontrollierte Ausübung von Macht auf eine Person, nicht das Ausleben sexueller Bedürfnisse.
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              Strafanzeige beim IStGH

            
            
              
                
                    
                        Bei einer Strafanzeige wird ein Sachverhalt am Internationalen Strafgerichtshof eingereicht, der einen in dessen Zuständigkeit fallenden Straftatbestand erfüllen soll (Völkerstraftaten).
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              Verbrechen gegen die Menschlichkeit

            
            
              
                
                    
                        Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind Verstöße gegen das Völkerrecht, die durch systematische Gewalt gegen die Zivilbevölkerung gekennzeichnet sind.
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    Internationaler Strafgerichtshof (IStGH)

    
		
			
          
              Vor dem Internationalen Strafgerichtshof werden Kernverbrechen des Völkerstrafrechts (z. B. Kriegsverbrechen) verhandelt.
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              Kolumbien

            
            
              
                
                    
                        Kolumbien leidet seit Jahrzehnten unter einem bewaffneten Konflikt, der insbesondere die Zivilbevölkerung betrifft. Wegen des Ausmaßes und der Dauer der Gewalt müssen die Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien dringend verhindert und auch juristisch aufgearbeitet werden.

                      
                    
                    
                      
                        Mehr Anzeigen
                      
                    
                  
              

            
          
        
	
          
            
              Sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt

            
            
              
                
                    
                        Vergewaltigung, aber auch sexuelle Übergriffe, erzwungene Schwangerschaften oder sexuelle Versklavung: Alle diese Verbrechen sind sexualisierte Gewalt. In bewaffneten Konflikten und repressiven Regimen nutzen Militär, Geheimdienste und Polizei häufig diese und ähnliche Methoden als Teil ihrer militärisch-staatlichen Strategie, um die Zivilbevölkerung zu unterdrücken.
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              Verbrechen gegen die Menschlichkeit

            
            
              
                
                    
                        Verbrechen gegen die Menschlichkeit – definiert als ein systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung – geschehen nicht einfach. Vielmehr werden sie geplant, angeordnet oder zumindest gebilligt – und zwar häufig von höchster Stelle, von Staats- und Regierungschef*innen persönlich, durch ihre Beamt*innen oder hochrangige Angehörige des Militärs. In manchen Fällen sind auch Unternehmen direkt oder indirekt daran beteiligt.
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              Kolumbien leidet seit Jahrzehnten unter einem bewaffneten Konflikt, der insbesondere die Zivilbevölkerung betrifft. Wegen des Ausmaßes und der Dauer der Gewalt müssen die Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien dringend verhindert und auch juristisch aufgearbeitet werden.
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    Kolumbien – Friedensprozess – Übergangsjustiz
  

  
  
      
        Sondergerichtsbarkeit für Frieden in Kolumbien muss Verantwortlichkeit von Vorgesetzten einschließen
      

      
        Das ECCHR kritisiert die Verabschiedung eines kolumbianischen Gesetztes, das im Laufe der Friedensverhandlungen mit der FARC verabschiedet wurde. Das Gesetz weist Lücken in der Belangung von Vorgesetzten und ihrer Verantwortung gegenüber Menschenrechtsverbrechen auf.
      

    


          
      
	
    
    
    
        
            
  
    Kolumbien – Bewaffneter Konflikt – General Padilla
  

  
  
      
        Der Fall Padilla und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
      

      
        General Freddy Padilla war zu der Zeit, als sich die „falsos positivos“ (wahllose Tötungen von Zivilist*innen) extrem häuften, Oberbefehlshaber der kolumbianischen Streitkräfte. Somit ist er für Völkerstraftaten der ihm unterstellten Militärs, die er nicht verhindert oder geahndet hat, mutmaßlich verantwortlich.
      

    


          
      
	
    
    
    
        
            
  
    Kolumbien – Bewaffneter Konflikt – Gewerkschaftermord
  

  
  
      
        Gewalt gegen Gewerkschafter*innen muss endlich aufgeklärt werden
      

      
        Das ECCHR hat beim Internationalen Strafgerichtshof eine Strafanzeige eingereicht, um die Anklagebehörde davon zu überzeugen, hinsichtlich systematischer Gewalt gegen Gewerkschafter*innen in Kolumbien aktiv zu werden.
      

    


          
      
	
    
    
    
        
            
  
    Philippinen – Sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt – Malaya Lolas
  

  
  
      
        Sexuelle Sklaverei während des Zweiten Weltkrieges
      

      
        Das ECCHR ünterstützt eine Beschwerde vor dem UN-Kommittee zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen von philippinischen Überlebenden sexueller Skalverei während des zweiten Weltkrieges. Die systematische Versklavung von Frauen zu Kriegszeiten stellte bereits damals einen Verstoß gegen internationales Recht dar.
      

    


          
      
	
    
    
    
        
            
  
    Demokratische Republik Kongo – Bewaffneter Konflikt – Sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt
  

  
  
      
        Erster Prozess nach dem Völkerstrafgesetzbuch
      

      
        Das Oberlandesgericht Stuttgart hat die beiden gebürtigen Ruander Ignace Murwanashyaka und Straton Musoni im Kongo-Krigesverbrecherprozess zu Freiheitsstrafen verurteilt. Tatbestand waren Beihilfe an Kriegsverbrechen gemäß und Rädelsführerschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung.
      

    


          
      
	
    
    
    
        
            
  
    Sri Lanka – Bewaffneter Konflikt – Sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt
  

  
  
      
        Sexualisierte Gewalt in Sri Lanka
      

      
        Sri Lanka muss seine internationalen Verpflichtungen im Kampf gegen geschlechtsbezogene Diskriminierung einhalten. Dazu muss das Land seine Gesetzgebung in Einklang mit der UN-Frauenrechtskonvention bringen.
      

    


          
      
	
    
    
    
        
            
  
    Sri Lanka – Bewaffneter Konflikt – Kriegsverbrechen
  

  
  
      
        Nach dem Ende des Bürgerkriegs in Sri Lanka: Regierungsbeamte weiter straflos
      

      
        Seit der Endphase des Bürgerkriegs setzt sich das ECCHR dafür ein, dass hochrangige Militärs, (ehemalige) Mitglieder der sri-lankischen Regierung und der Sicherheitskräfte für ihre Rolle bei Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und sexualisierter Gewalt strafrechtlich verfolgt werden.
      

    


          
      
	
    
    
    
        
            
  
    Argentinien – Militärdiktatur – Sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt
  

  
  
      
        Argentinisches Gericht folgt internationaler Rechtsprechung zu sexualisierter Gewalt
      

      
        Argentinien erkennt an, dass sexualisierte Gewalt in den Gefangenenlagern Atlético, Banco und Olimpo systematisch und somit als Foltermethode angewandt wurde. Das zuständige Gericht erklärt in seinem Urteil sexualisierte Gewalt als eine Form der Folter und beruft sich dabei auf das vom ECCHR vorgelegte Gutachten.
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